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41 III 
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4
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82 III 
angef., 83 
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IV u. V zu 
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45 Abs. 2 
eingef., 49a 
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geänd., 100 
I geänd.
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Vorspruch (hier nicht wiedergegeben) 

ABSCHNITT I Die Grundlagen 

Artikel 1 (hier nicht wiedergegeben) 

Artikel 2

1Träger der öffentlichen Gewalt ist die  Gesamtheit 
der  Deutschen,  die  in  Berlin  ihren   Wohnsitz 
haben.  2Sie  üben  nach  dieser  Verfassung  ihren 
Willen  unmittelbar  durch  Wahl  zu  der 
Volksvertretung und durch Abstimmung,  mittelbar 
durch die Volksvertretung aus.  3Die  Vorschriften 
dieser Verfassung, die auch anderen  Einwohnern 
Berlins  eine  Beteiligung  an  der   staatlichen 
Willensbildung einräumen, bleiben unberührt.

Artikel 3 

(1)  1Die  gesetzgebende  Gewalt  wird  durch 
Volksabstimmungen,  Volksentscheide  und  durch 
die  Volksvertretung  ausgeübt,  die  vollziehende 
Gewalt  durch die  Regierung und die  Verwaltung 
sowie  in  den  Bezirken  im  Wege  von 
Bürgerentscheiden. 2Die richterliche Gewalt liegt in 
den Händen unabhängiger Gerichte.  

(2)  Volksvertretung,  Regierung  und  Verwaltung 
einschließlich  der  Bezirksverwaltungen  nehmen 
die  Aufgaben  Berlins  als  Gemeinde, 
Gemeindeverband und Land wahr.  



Artikel 4-5 (hier nicht wiedergegeben) 

ABSCHNITT II–IV (hier nicht wiedergegeben) 

ABSCHNITT V Die Gesetzgebung

Artikel 59 

(1) Die für alle verbindlichen Gebote und Verbote müssen 
auf Gesetz beruhen.  

(2)  Gesetzesvorlagen  können  aus  der  Mitte  des 
Abgeordnetenhauses,  durch den Senat  oder  im Wege des 
Volksbegehrens eingebracht werden.  

(3)  1Die  Öffentlichkeit  ist  über  Gesetzesvorhaben  zu 
informieren.  2Gesetzentwürfe des Senats sind spätestens zu 
dem  Zeitpunkt,  zu  dem  betroffene  Kreise  unterrichtet 
werden, auch dem Abgeordnetenhaus zuzuleiten.  

(4)   1Jedes  Gesetz  muß in  mindestens  zwei  Lesungen im 
Abgeordnetenhaus  beraten  werden.  2Zwischen  beiden 
Lesungen  soll  im  allgemeinen  eine  Vorberatung  in  dem 
zuständigen Ausschuß erfolgen.  

(5) Auf Verlangen des Präsidenten des Abgeordnetenhauses 
oder des Senats hat eine dritte Lesung stattzufinden.  

Artikel 60 

(1) Gesetze werden  vom Abgeordnetenhaus mit  einfacher 
Mehrheit beschlossen, soweit die Verfassung nichts anderes 
bestimmt.  

(2) Gesetze sind vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses 
unverzüglich  auszufertigen  und  sodann  binnen  zwei 
Wochen vom Regierenden Bürgermeister zu verkünden.  

(3)  1Jedes Gesetz und jede Rechtsverordnung soll den Tag 
des  Inkrafttretens  bestimmen.  2Fehlt  eine  solche 
Bestimmung, so treten sie mit dem 14. Tage nach Ablauf 
des Tages in Kraft, an dem sie verkündet worden sind.  

Artikel 61

(1)  1Alle  Einwohner  Berlins  haben  das  Recht,  das 
Abgeordnetenhaus  im  Rahmen  seiner  Entscheidungs-
zuständigkeiten  mit  bestimmten  Gegenständen  der 
politischen  Willensbildung,  die  Berlin  betreffen,  zu 
befassen.  2Die  Initiative  muß  von  20  000  Einwohnern 
Berlins,  die  mindestens  16  Jahre  alt  sind,  unterzeichnet 
sein.  3Ihre Vertreter haben das Recht auf Anhörung in den 
zuständigen Ausschüssen.  
                                
(2) Das Nähere regelt ein Gesetz.

                
Artikel 62 

(1)  1Volksbegehren  können  darauf  gerichtet  werden, 
Gesetze zu erlassen, zu ändern oder aufzuheben, soweit das 
Land Berlin die Gesetzgebungskompetenz hat.  2Sie können 
darüber  hinaus  darauf  gerichtet  werden,  im  Rahmen  der 
Entscheidungszuständigkeit  des  Abgeordnetenhauses  zu 
Gegenständen  der  politischen  Willensbildung,  die  Berlin 
betreffen, sonstige Beschlüsse zu fassen. 3Sie sind innerhalb 
einer Wahlperiode zu einem Thema nur einmal zulässig.
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(2)  Volksbegehren  zum  Landeshaushaltsgesetz,  zu 
Dienst- und Versorgungsbezügen, Abgaben, Tarifen der 
öffentlichen  Unternehmen  sowie  zu 
Personalentscheidungen sind unzulässig.

(3)  1Der dem Volksbegehren zugrundeliegende Entwurf 
eines Gesetzes oder eines sonstigen Beschlusses ist vom 
Senat  unter  Darlegung  seines  Standpunktes  dem 
Abgeordnetenhaus zu unterbreiten, sobald der Nachweis 
der Unterstützung des Volksbegehrens erbracht ist.  2Auf 
Verlangen  der  Vertreter  des  Volksbegehrens  ist  das 
Volksbegehren durchzuführen, wenn das Abgeordneten-
haus  den  begehrten  Entwurf  eines  Gesetzes  oder  eines 
sonstigen Beschlusses nicht innerhalb von vier Monaten 
inhaltlich  in  seinem  wesentlichen  Bestand  unverändert 
annimmt.

(4)  1Ist ein Volksbegehren zustande gekommen, so muss 
innerhalb von vier Monaten ein  Volksentscheid  herbei-
geführt werden.  2Die Frist kann auf bis zu acht Monate 
verlängert  werden,  wenn  dadurch  der  Volksentscheid 
gemeinsam  mit  Wahlen  oder  mit  anderen  Volks-
entscheiden  durchgeführt  werden  kann.  3Das 
Abgeordnetenhaus  kann  einen  eigenen  Entwurf  eines 
Gesetzes  oder  eines  sonstigen  Beschlusses  zur 
gleichzeitigen Abstimmung stellen.  4Der Volksentscheid 
unterbleibt,  wenn das  Abgeordnetenhaus  den begehrten 
Entwurf eines Gesetzes oder eines sonstigen Beschlusses 
inhaltlich  in  seinem  wesentlichen  Bestand  unverändert 
annimmt.

(5)  Der  Präsident  des  Abgeordnetenhauses  fertigt  das 
durch Volksentscheid zustande gekommene Gesetz aus; 
der  Regierende  Bürgermeister  verkündet  es  im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin.

(6)  Volksbegehren  können  auch  auf  die  vorzeitige 
Beendigung  der  Wahlperiode  des  Abgeordnetenhauses 
gerichtet werden. 

Artikel 63 

(1)  1Ein  Volksbegehren,  das  einen  Gesetzentwurf  oder 
einen  sonstigen  Beschluss  nach  Art.  62  Abs.  1  zum 
Gegenstand hat, bedarf zum Nachweis der Unterstützung 
der  Unterschriften  von  mindestens  20  000  der  zum 
Abgeordnetenhaus  Wahlberechtigten.  2Es  kommt 
zustande,  wenn  mindestens  7  vom  Hundert  der  zum 
Abgeordnetenhaus  Wahlberechtigten  innerhalb  von  vier 
Monaten dem Volksbegehren zustimmt. 3Ein Gesetz oder 
ein  sonstiger  Beschluss  nach  Art.  62  Abs.  1  ist  durch 
Volksentscheid  angenommen,  wenn  eine  Mehrheit  der 
Teilnehmer und zugleich mindestens ein Viertel der zum 
Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten zustimmt. 



(2)  1Ein  Volksbegehren,  das  einen  die  Verfassung  von 
Berlin  ändernden  Gesetzentwurf  zum  Gegenstand  hat, 
bedarf zum Nachweis der Unterstützung der Unterschriften 
von mindestens 50 000 der zum Abgeordnetenhaus Wahl-
berechtigten.  2Es  kommt  zustande,  wenn  mindestens  ein 
Fünftel  der  zum  Abgeordnetenhaus  Wahlberechtigten 
innerhalb von vier Monaten dem Volksbegehren zustimmt. 
3Ein die Verfassung von Berlin änderndes Gesetz ist durch 
Volksentscheid  angenommen,  wenn  eine  Mehrheit  von 
mindestens  zwei  Dritteln  der  Teilnehmer  und  zugleich 
mindestens  die  Hälfte  der  zum  Abgeordnetenhaus 
Wahlberechtigten zustimmt.

(3)  1Ein Volksbegehren, das die vorzeitige Beendigung der 
Wahlperiode des Abgeordnetenhauses zum Gegenstand hat, 
bedarf zum Nachweis der Unterstützung der Unterschriften 
von mindestens 50 000 der zum Abgeordnetenhaus Wahl-
berechtigten.  2Es  kommt  zustande,  wenn  mindestens  ein 
Fünftel  der  zum  Abgeordnetenhaus  Wahlberechtigten 
innerhalb von vier Monaten dem Volksbegehren zustimmt. 
3Der  Volksentscheid  wird  nur  wirksam,  wenn  sich 
mindestens die Hälfte der Wahlberechtigten daran beteiligt 
und die Mehrheit der Teilnehmer zustimmt.

(4)  Das  Nähere  zum  Volksbegehren  und  zum  Volks-
entscheid,  einschließlich  der  Veröffentlichung  des  dem 
Volksentscheid zugrunde liegenden Vorschlags, wird durch 
Gesetz geregelt.

Artikel 64 

(1)  1Durch  Gesetz  kann  der  Senat  oder  ein  Mitglied  des 
Senats ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. 
Inhalt,  Zweck  und  Ausmaß  der  erteilten  Ermächtigung 
müssen im Gesetz bestimmt werden. 2Die  Rechtsgrundlage 
ist in der Rechtsverordnung anzugeben.  

(2)  1Zur  Festsetzung  von  Bebauungsplänen  und 
Landschaftsplänen  können  die  Bezirke  durch  Gesetz 
ermächtigt  werden,  Rechtsverordnungen  zu  erlassen.  2Die 
Ermächtigung  kann  sich  auch  auf  andere  baurechtliche 
Akte, die nach Bundesrecht durch Satzung zu regeln sind, 
sowie  auf  naturschutzrechtliche  Veränderungsverbote 
erstrecken.  3Dies  gilt  nicht  für  Gebiete  mit 
außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung. 4Das Nähere 
regelt ein Gesetz.  

(3)  1Die  Rechtsverordnungen  nach  Absatz  1  sind  dem 
Abgeordnetenhaus  unverzüglich  zur  Kenntnisnahme 
vorzulegen.  2Verwaltungsvorschriften  sind  dem 
Abgeordnetenhaus auf Verlangen vorzulegen.  

Artikel 65 

(1)  Parallel  zur  Herstellung  einheitlicher  Lebens-
verhältnisse in Berlin sollen Rechtsvorschriften, die bisher 
nur  in  Teilen  des  Landes  Berlin  galten,  durch 
Rechtsvorschriften  ersetzt  werden,  die  im  ganzen  Land 
gelten. 

(2)  Soweit  in  überlieferten  Rechtsvorschriften 
Zuständigkeiten angesprochen sind, die nicht ohne weiteres 
einem Verfassungsorgan zugeordnet werden können, gehen 
sie auf den Senat über; das Abgeordnetenhaus kann anderes 
beschließen. 
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